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Fragen die im Video beantwortet werden:

• Kann ein Betriebsrat befristete Einstellungen 
• ablehnen? 
• Welche besonderen Mitbestimmungstatbestände 

greifen bei befristet beschäftigten Arbeitnehmern?
• Ist eine befristete Einstellung 

mitbestimmungspflichtig?
• Hat der Betriebsrat das Recht den Arbeitsvertrag des 

befristeten beschäftigten Mitarbeiters zu kontrollieren? 
haben? 
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Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebsräte bei Befristungen  

• Mitbestimmung bei Personalplanung, § 92 BetrVG
• Informationsrecht gemäß § 20 TzBfG

• Mitbestimmung bei Einstellungen, § 99 BetrVG

• Allgemeine Mitbestimmungstatbestände
• Diskriminierungsverbot, § 4 II TzBfG
• Benachteiligungsverbot, § 5 TzBfG
• Informationspflicht, § 18 TzBfG
• Aus- und Weiterbildung, § 19 TzBfG
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BetrVG§ 92 Personalplanung
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere 
über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus 
ergebenden personellen Maßnahmen einschließlich der geplanten Beschäftigung 
von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und
Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art und Umfang der erforderlichen 
Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten zu beraten.
(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer 
Personalplanung und ihre Durchführung machen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des § 80 Abs. 
1 Nr. 2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung von 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Gleiches 
gilt für die Eingliederung schwerbehinderter Menschen nach § 80 Abs.1 Nummer 4.
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BetrVGDritter Unterabschnitt     Personelle Einzelmaßnahmen
§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen
(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten 
Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, 
Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die
erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person der 
Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu geben und 
die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen. Bei 
Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeitgeber insbesondere den in Aussicht 
genommenen Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung mitzuteilen. Die 
Mitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der 
personellen Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bekanntgewordenen persönlichen 
Verhältnisse und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung oder ihrem 
Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; §
79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
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BetrVG(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn
1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine 

Unfallverhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag 
oder in einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung 
oder eine behördliche Anordnung verstoßen würde,

2.   die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde,

3.   die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der 
personellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt 
werden oder sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder 
persönlichen Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter 
Einstellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet 
Beschäftigten,
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BetrVG4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt wird, 
ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegenden Gründen gerechtfertigt ist,

5.   eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder

6.   die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die personelle 
Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den 
Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Verletzung der 
in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder
fremdenfeindliche Betätigung, stören werde.
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BetrVG

3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe von 
Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem 
schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die Verweigerung seiner 
Zustimmung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung
als erteilt.

(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber beim 
Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen.
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§ 15 Ende des befristeten Arbeitsvertrages
(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der 
vereinbarten Zeit.
(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung 
des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der 
Zweckerreichung.
(3) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen 
Kündigung, wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag 
vereinbart ist.
(4) Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere 
Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Arbeitnehmer nach Ablauf 
von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.
(5) Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist, 
oder nach Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es 
als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht unverzüglich 
widerspricht oder dem Arbeitnehmer die Zweckerreichung nicht unverzüglich 
mitteilt.
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§ 4 Verbot der Diskriminierung
(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter 
behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei 
denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem 
teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare 
geldwerte Leistung mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner 
Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 
entspricht.
(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des 
Arbeitsvertrages nicht schlechter behandelt werden, als ein vergleichbarer unbefristet 
beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche 
Behandlung rechtfertigen. Einem befristet beschäftigten Arbeitnehmer ist 
Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung, die für einen bestimmten 
Bemessungszeitraum gewährt wird, mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem 
Anteil seiner Beschäftigungsdauer am Bemessungszeitraum entspricht. Sind bestimmte 
Beschäftigungsbedingungen von der Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in 
demselben Betrieb oder Unternehmen abhängig, so sind für befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu berücksichtigen wie für unbefristet beschäftigte 
Arbeitnehmer, es sei denn, dass eine unterschiedliche Berücksichtigung aus sachlichen 
Gründen gerechtfertigt ist.
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§ 5 Benachteiligungsverbot

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der 
Inanspruchnahme von Rechten nach diesem Gesetz benachteiligen.
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§ 18 Information über unbefristete Arbeitsplätze

Der Arbeitgeber hat die befristet beschäftigten Arbeitnehmer über entsprechende 
unbefristete Arbeitsplätze zu informieren, die besetzt werden sollen. Die Information 
kann durch allgemeine Bekanntgabe an geeigneter, den Arbeitnehmern zugänglicher 
Stelle im Betrieb und Unternehmen erfolgen.

§ 19 Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschäftigte Arbeitnehmer an 
angemessenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen 
Entwicklung und Mobilität teilnehmen können, es sei denn, dass dringende betriebliche 
Gründe oder Aus- und Weiterbildungswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen.

§ 20 Information der Arbeitnehmervertretung

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über die Anzahl der befristet 
beschäftigten Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft des Betriebes 
und des Unternehmens zu informieren.


